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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

A)  Problem 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) bestimmt abschließend die Be-
standteile der Besoldung sowie die sonstigen Leistungen außerhalb der Be-
soldung (Art. 2 und Art. 91 Abs. 1 BayBesG). Weitere Leistungen des 
Dienstherrn an seine Beamten und Beamtinnen sind nur auf der Grundlage 
anderer gesetzlicher Vorschriften zulässig (vgl. Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Bay-
BesG).  

Die Möglichkeit, an ihre Beamten und Beamtinnen Zuschüsse zu den Kosten 
für die Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle zu gewähren, ist ein 
langjähriges, zentrales Anliegen verschiedener kommunaler Dienstherrn, das 
nachdrücklich von den kommunalen Spitzenverbänden unterstützt wird. Das 
BayBesG sieht die Möglichkeit der Gewährung von Fahrkostenzuschüssen 
bisher nicht vor.  

 

B)  Lösung 

Mit der Einfügung des Art. 99a BayBesG wird eine rechtliche Grundlage zur 
Gewährung von Fahrkostenzuschüssen geschaffen, die den Dienstherren die 
Möglichkeit eröffnet, ihren Beschäftigten im eigenen Ermessen Fahrkosten-
zuschüsse zu gewähren.  

 

C)  Alternativen 

Keine 

 

D)  Kosten 

1. Kosten für den Staat 

Es entstehen keine unmittelbaren Kosten, da die Regelung ausschließlich 
eine Ermächtigung für den Erlass einer Bestimmung zur Gewährung von 
Fahrkostenzuschüssen vorsieht. Sollte von der Ermächtigung im staatli-
chen Bereich Gebrauch gemacht werden, können die Kosten für den 
Staatshaushalt derzeit nicht beziffert werden, da die Gewährung von 
Fahrkostenzuschüssen und die Ausgestaltung der konkreten Regelung 
hierzu im Ermessen des Staates liegt.  

2. Kosten für die Kommunen 

Die Kosten für die kommunalen Haushalte können nicht beziffert wer-
den, da die Gewährung von Fahrkostenzuschüssen und die Ausgestaltung 
der konkreten Regelung hierzu im Ermessen der Kommunen liegt. 

3. Kosten für die Wirtschaft und den Bürger 

Keine   

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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zur Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

 

§ 1 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl S. 410, ber. S. 764, BayRS 2032-1-1-F), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 30. März 2012 
(GVBl S. 122), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird folgender Art. 99a einge-
fügt: 

„Art. 99a  Fahrkostenzuschuss“ 

2. In Art. 91 Abs. 1 werden die Worte „und Nebenamts-
vergütungen (Art. 98 und 99)“ durch die Worte „, Ne-
benamtsvergütungen (Art. 98 und 99) und der Fahrkos-
tenzuschuss (Art. 99a)“ ersetzt. 

3. Es wird folgender Art. 99a eingefügt: 

„Art. 99a 
Fahrkostenzuschuss 

Zu den Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und 
Dienststelle kann Berechtigten, Dienstanfängern und 
Dienstanfängerinnen nach Maßgabe besonderer haus-
haltsrechtlicher Regelungen ein Zuschuss gewährt wer-
den.“ 

4. In Art. 101 werden die Worte „Art. 11 und 91 Abs. 2“ 
durch die Worte „Art. 11, 91 Abs. 2, Art. 99a und 108 
Abs. 10“ ersetzt. 

5. Art. 108 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) 1Regelungen über Fahrkostenzuschüsse, die vor 
dem 1. Januar 2011 erlassen worden sind, sind mit Wir-
kung vom 1. Januar 2011 entsprechend anzupassen. 
2Soweit vor dem 1. Januar 2011 Fahrkostenzuschüsse 
gewährt worden sind, kann von der Rückforderung ab-
gesehen werden, wenn die Gewährung mit den Grund-
sätzen des Art. 99a vereinbar gewesen wäre.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in 
Kraft. 
 

 

 

Begründung: 

Zu § 1 (Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) 

Das BayBesG regelt abschließend die Bestandteile der Besoldung 
und die sonstigen Leistungen außerhalb der Besoldung (Art. 2 und 
Art. 91 Abs. 1 BayBesG). Bei weiteren Leistungen bedarf es einer 
anderen gesetzlichen Grundlagenbestimmung (vgl. Art. 91 Abs. 2 
Satz 1 zweite Alternative BayBesG). So erfolgt derzeit im staatli-
chen Bereich die Gewährung von Fahrkostenzuschüssen auf der 
Grundlage haushaltsgesetzlicher Bestimmungen (begrenzt auf 
München), von welchen die nichtstaatlichen Dienstherren nicht er-
fasst werden. Um künftig allen Dienstherrn die Möglichkeit zu er-
öffnen, Fahrkostenzuschüsse nach Maßgabe haushaltsrechtlicher 
Bestimmungen zu gewähren, bedarf es einer gesetzlichen Ermäch-
tigungsgrundlage. Hierfür wird mit Art. 99a eine Sonderbestim-
mung aufgenommen und der Katalog der sonstigen Leistungen des 
Art. 91 Abs. 1 um den Fahrkostenzuschuss erweitert.  

Die Sonderbestimmung des Art. 99a begründet für die jeweiligen 
Dienstherren keine Verpflichtung, ihren Beschäftigten zu den 
Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle einen Zuschuss zu 
gewähren. Die Regelung fordert auch keine vollständige oder 
sonst auf einen bestimmten Umfang festgeschriebene Erstattung 
der Fahrkosten; dies wird durch das Wort „Zuschuss“ klargestellt, 
da dieser nicht zwingend einen vollständigen Ersatz der Fahrkos-
ten beinhaltet. Die Zuschussgewährung ist von tatsächlich entste-
henden Kosten abhängig: diese stellen insofern eine betragsmäßi-
ge Höchstgrenze dar. Bei der konkreten Ausgestaltung des Fahr-
kostenzuschusses durch den jeweiligen Dienstherrn können durch 
die regelungsoffene Formulierung der Vorschrift sowohl betragli-
che Höchstgrenzen, verkehrs-, klima- oder umweltpolitische As-
pekte wie auch soziale Komponenten berücksichtigt werden. 

Die Vorschrift erfasst ausdrücklich auch Dienstanfänger und 
Dienstanfängerinnen in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nissen.  

Mit der Ergänzung des Art. 101 um den neuen Art. 99a wird klar-
gestellt, dass die Dienstherren auch ihren Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmerinnen einen Fahrkostenzuschuss gewähren können. 

Mit Art. 108 Abs. 10 werden Übergangsregelungen aufgenom-
men, da bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes von einzelnen 
Kommunen Fahrkostenzuschüsse an ihre Beamten und Beamtin-
nen gewährt wurden. Die in Art. 108 Abs. 10 bestimmten Zeit-
punkte, ab dem die Übergangsregelungen Wirkung entfalten, ent-
sprechen dabei dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes. 
Da aus Vertrauensschutzgründen gegenüber den Beamten und Be-
amtinnen Rückforderungen vermieden werden sollen, kann in die-
sem speziellen Fall nach Art. 108 Abs. 10 Satz 2 generell von der 
Rückforderung abgesehen werden. Ein vergleichbarer Vertrauens-
schutz besteht hingegen nicht in den Fällen, in denen Dienstherren 
zu einem späteren Zeitpunkt bestehende Regelungen über Fahr-
kostenzuschüsse rückwirkend zum 1. Januar 2011 anpassen. Hier-
auf konnten sich die Beschäftigten aufgrund vorstehenden Geset-
zes rechtzeitig einstellen. Unabhängig vom gesetzlich zulässigen 
Rückforderungsverzicht ist § 48 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) 
zu prüfen. Hierbei soll die in der Möglichkeit des Absehens von 
der Rückforderung liegende Intention des Gesetzgebers Berück-
sichtigung finden.  
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Aufgrund der durch § 1 Nr. 4 dieses Gesetzes erfolgten Ergänzung 
des Art. 101 BayBesG um den neuen Art. 108 Abs. 10 gelten die 
Übergangsregelungen auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen. 
 
Zu § 2 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die Ent-
scheidung über den tatsächlichen Zeitpunkt ab dem ein Fahrkos-

tenzuschuss gewährt werden soll, liegt im Ermessen des Dienst-
herrn.  

Da durch die Regelung Ansprüche entstehen und die Änderung 
begünstigende Wirkung entfaltet, ist das rückwirkende Inkrafttre-
ten der Regelung zulässig. Es dient im Übrigen in erster Linie der 
rechtlichen Absicherung der Kommunen, die bereits in der Ver-
gangenheit Fahrkostenzuschüsse an ihre Beschäftigten gewährt 
haben. 

 


